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Pfarre

Wahllokal:


Wahltermin:
17. März – 2012 von 


18. März – 2012 von 

Zu wählen sind:  

Achtung:
Lesen Sie bitte vor dem Ausfüllen 


des Stimmzettels die Hinweise auf 


der Rückseite sorgfältig durch!
	Pfarrgemeinderat

Wahl 2012
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	Kandidat/inn/en-Liste mit Ergänzung 

Stimmzettel


Von Amts wegen im Pfarrgemeinderat sind:

	Familienname

Familienname
	Vorname
	Jg.
	Funktion

Beruf


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Zu wählen sind

	X
	Familienname
	Vorname
	Jg.
	Straße
	Beruf


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Wichtige Hinweise zur Wahl des Pfarrgemeinderates.

Bei der Pfarrgemeinderatswahl am 17. u. 18. März 2012 ermitteln wir die Zusammensetzung des künftigen Pfarrgemeinderates mittels einer KANDIDAT/INN/EN-LISTE mit Ergänzungsmöglichkeit. 

Sie können auf diesem Stimmzettel alle oder einzelne der bereits namentlich genannten Personen ankreuzen. Weiters haben Sie die Möglichkeit weitere Männer, Frauen und Jugendliche aus ihrer Umgebung bzw. Bekanntenkreis, von denen Sie glauben, dass Sie zur Mitarbeit im Pfarrgemeinderat sind, selbst vorzuschlagen. Insgesamt dürfen nur so viele Personen angekreuzt sein (incl. der dazu geschriebenen), als Kandidat/innen/en zu wählen sind (Anzahl siehe vorne). Jene Personen mit der höchsten Stimmenanzahl sind in den Pfarrgemeinderat gewählt.

Die auf dem Stimmzettel bereits angeführten Personen haben sich bereit erklärt, sollten Sie die dafür benötigte Stimmenanzahl erhalten, im Pfarrgemeinderat mitzuarbeiten. Jene, welche zugefügt werden, werden nach der Auszählung in Reihung der Stimmenanzahl angesprochen und gebeten, die Wahl anzunehmen.

Der Pfarrgemeinderat setzt sich wie folgt zusammen:


· von Amtswegen Berufene (Priester, Diakon, Beauftragte für Liturgie, Verkündigung, Diakonie, Pastoralassistent/in, .....),

· bei der Pfarrgemeinderatswahl gewählten,

· und den darüber hinaus kooptierten Mitgliedern.

· Wahlberechtigt ist jeder/jede  kath. Christ/in, der/die im Pfarrgebiet wohnt und vor dem 1. Jänner 1996 geboren worden ist.

· Wählbar sind alle kath. Christ/inn/en, die im Pfarrgebiet ihren ordentlichen Wohnsitz haben und vor dem 
1. Jänner 1996 geboren worden sind.

Ausnahmen von diesem Wohnsitzprinzip sind möglich. Der Wahlvorstand kann Personen, die ihren Hauptwohnsitz nicht in der Pfarre haben und bis spätestens acht Wochen vor dem Wahltermin schriftlich das Wahlrecht für die Pfarre beantragen, das aktive und passive Wahlrecht schriftlich einräumen. 

· Zur Gültigkeit des Stimmzettels ist es erforderlich, dass mindestens eine Person, höchstens aber die Anzahl der zu wählenden Personen, angekreuzt oder in den Stimmzettel händisch eingetragen werden.

· Am Wahltag ortabwesende Wahlberechtigte oder Kranke können von der Möglichkeit der BRIEFWAHL Gebrauch machen. Offizielle Kuverts für die Briefwahl können im Pfarrbüro bezogen werden. Wer die Möglichkeit der Briefwahl nützen will, muss unbedingt darauf achten, dass der Stimmzettel spätestens am Sonntag, 18. März bis 12.00 Uhr im Pfarramt einlangt.

· Bei der Stimmabgabe werden Namen und Adresse des Wählers in das Abstimmverzeichnis eingetragen.

· Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben.

· Das Wahlergebnis wird eine Woche nach der Wahl verlautbart. Einsprüche gegen das Wahlergebnis können längstens innerhalb einer Woche nach Verlautbarung beim Vorsitzenden des Wahlvorstandes eingebracht werden.

Kreuzen und tragen Sie bitte zu Hause in aller Ruhe die Namen ihrer persönlichen Kandidat/inn/en in den Stimmzettel ein und bringen Sie diesen am Wahltag zur Stimmabgabe mit. 

Danke, dass Sie durch ihre Wahlbeteiligung und sorgfältige Auswahl ihrer Kandidat/inn/en zeigen, dass Sie sich der Verantwortung als Mitglied unserer Pfarrgemeinde bewusst sind!

Dafür unseren herzlichen Dank.                                                      Der Wahlvorstand
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